
potentielle Möglichkeit des bragens nach dem Christlichen oder nach dem
Religiösen verschwunden Se]' Die Kirchen und die Theologie 552n i Skandinavien
überhaupt innerhalb des gegebenen gesellschaftlichen Rahmens nach der Mög-
lichkeit suchen, \l S Gelbstmotivation®® finden könnten
In dieser Lage [L jetzt die Christen wirken Das kann 1} geschehen, wenNnn 61
ökumenisch eingestellt sind enn selbst die der Protestanten 15t klein Obwohl
die der Katholiken klein v  v  JAT und 1SEt 1ST eNNnO: 1171 Vergleich
den aktiven Protestanten, bei denen e5 u echtes und dienendes gagement
geht, reprasentatiıv Die atholiıken haben der weltoffenen Okumene
gEeEWISSEN Rückhalt in ihrer recht verstandenen scholastischen Tradition, ;hrem
Glauben und ihrer eologie, während die kandinavischen Protestanten in
dieser Hinsicht schwer haben Wenn die Säkularisation Skandinavien als Aufgabe
der irche und Theologie erkannt ist dann ergeben sich große Probleme, aber auch
große Möglichkeiten jen die als Christen dort wirken wollen Die heutige
Situation ıst düster, aber Trost 15ST C5, die Zukunft offen 1S5T

34 Hiermit ıst die erns theologische Frage aufgetaucht: ob icht Menschen oder 502
Gruppen von enschen areligiös werden könnten, .die igion 11

völlig ausstürbe, ohne diese Menschen weder Atheisten gewöhnlichen
e, noch on  e 5inne von Rahner könnte. Sowochl Cie klas-
sische Dogmatik als auch die transzendental-philosophisch Orjentierte Dogmatik stünden
VOT LLNECHL Dilemma der skandinavischen Säkularisierung E aC; au
theologische Reflexion über die Säkuhlarisierung ieder anfan
Wir sind hier überzeugt, daß cClie moderne Mobtivationsforschung heilfen Öönnte Hier WäaTe

ers: Ansatz für eine heologische Reflexion 1N Gkaalmndinavien
Heute gibt Gruppen VOI| evangelischen Ooliıschen ogen
Latien, 21f demWege sind.

ANSELM GÜNTHÖOR

Zu CIN1ISCH Büchern ber das Problem der Geburtenregelung
Nach dem ausdrücklichen Wunsch der deutschen Bischöfe ihrem Wort ZUr seelsorglichen
Lage nach dem Erscheinen der Enzyklik „Humanae vitae‘” (1968) soll das Gespräch De‘  ber
die durch S1e aufgeworfenen b}ragen fortgesetzt werden. Entsprechend diesem Wunsch werden
hier e Veröffentlichungen über die Trage der Geburtenregelung vorgestellt. Es handelt
sich SO Schriften, in denen die vom Papst vorgetragene Sung des TroDlems mehr

Stimmen Wort kommen
oder WENISET eutlich bejaht ird Im Dialog über die schwierige Frage INUSSenN auch diese

Der Arzt und Lehrbeauftragte Pastoralmedizin den Universitäten Innsbruck
und Regensburg, Dr ose Rötzer nNımMmMT Buch ‚„‚Menschenbild GCexualität
und Ehe Grundriß S evolutiven Anthropologie!“ nicht 1Ur und auch nicht unmıiıt-

Enzyklika Stellung Er hat sich &11 weılteres und umfassenderes Thema
gestellt Rötzer wagt den Versuch, „vVon der Medizin her Aussagen ee'  ber Wesen und
Gesamtnatur des Menschen machen Zu wollen“‘ (Vorwort) Mit großer Fachkenntnis
und aunenswerter Belesenheit beschreibt die biologische Sonderstellung des Men-
schen, zunächst JENEC der menschlichen Gehirnentwicklung und Gehirnfunktion Ge-
wWw155€e€ eile des menschlichen ehirns sind durch e1Ne hohe Plastizität und evolutive
Tendenz ausgezeichnet Auf diese We:i  1se zeigt sich schon wichtigen physischen
Komponenten des dem enschen CIgCeNEN persönlichen Lebens Bestimmung VOINn
Unbewußten-Instinktiven Bewußten-Verantwortlichen kommen Auch die

21/22 der (1 „Theologische Brennpunkte”, hrsg. VON Viktor Schurr und Bernhard
Häring, Bergen-Enkheim 1969,
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potentielle Möglkhkeit des Fragens nach dem Christlichen oder gar nach dem 
Religiösen verschwunden sei34• Die Kirchen und die Theologie müssen in Skandinavien 
überhaupt erst innerhalb des gegebenen gesellschaftlichen Rahmens nach der Mög­
lichkeit suchen, wie sie eine Selbstmotivation35 finden könnten. 
In dieser Lage müssen jetzt die Christen wirken. Das kann nur geschehen, wenn sie 
ökumenisch eingestellt sind; denn selbst die Zahl der Protestanten ist klein. Obwohl 
die Zahl der Katholiken immer klein war und i·st, ist sie dennoch im Vergleich zu 
den aktiven Protestanten, bei denen es um ein echtes und dienendes Engagement 
geht, ganz repräsentativ. Die Katholiken haben in der weltoffenen Ökumene einen 
gewissen Rückhalt in ihrer recht verstandenen scholastischen Tradition, in ihrem 
Glauben und in ihrer Theologie, während die skandinavischen Protestanten es in 
dieser Hinsicht schwer haben. Wenn die Säkularisation in Skandinavien als Aufgabe 
der Kinne und Theologie erkannt ist, dann ergeben sich große Probleme, aber auch 
große Möglichkeiten für jene36, die als Christen dort wirken wollen. Die heutige 
Situation ist düster, aber ein Trost ist es, daß die Zukunft offen ist. 

" Hiennii.t ist die emsbe .theologisc:he Frage aufgetaucht: ob nicht Menschen oder sogar 
Gruppen von Menschen ,absolut -alleli.giös weiden kölllliten, so daß ,die Religion in einem 
Gebiet vöhliig iaUJSStfü:,be, ohne daß man diese Menschen weder Atheisten im gewöhnlichen 
Sinne,· noch anonyme Christen dm Sinne von K. Rahner nennen könnte. Sowohll die klas­
mche Dogmatik als auch die transzendental-phHosophilSch orientierte Dogma,'tik stünden 
.vor einem Diilemma. Anhand der skandinavischen SäkutJariisierung .sollbe man eine genaue 
theollogische Refle,cion über tdie Säkrularisierull'\:g wieder anfangen. 

35 Wir ,si,n,d hier überzeuigit, daß die moderne Mobivati0111Sfor.schun.g heHen könnte. Hier wäre 
ein e11Ster .Ansa-tz für eine theologische Reflexion :in Skialndinavien und aru:lel'Swo. 

38 Heute gibt es ganz kdein.e Gruppen von evangelischen und kathoJi.schen Theologen und 
Laien, di,e auf tdem Wege sind. 

ANSELM GONTHÖR 

Zu einigen Büchern über das Problem der Geburtenregelung 
Nach dem ausdrücklichen Wunsch der deutschen Bischöfe in ihrem Wort zur seelsorglichen 
Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika „Humanae vitae" (1968) soll das Gespräch über 
die durch sie aufgeworfenen Fragen fortgesetzt werden. Entsprechend diesem Wunsch werden 
hier einige Veröffentlichungen über die Frage der Geburtenregelung vorgestellt. Es handelt 
sich um solche Schriften, in denen die vom Papst vorgetragene Lösung des Problems mehr 
oder weniger deutlich bejaht wird. Im Dialog über die schwierige Frage müssen auch diese 
Stimmen zu Wort kommen. 
1. Der Arzt und Lehrbeauftragte für Pastoralmedizin an den Universitäten Innsbruck 
und Regensburg, Dr. Josef Rötzer, nimmt in seinem Buch „Menschenbild, Sexualität 
und Ehe. Grundriß einer evolutiven Anthropologie1" nicht nur und auch nicht unmit­
telbar zur Enzyklika HV Stellung. Er hat sich ein weiteres und umfassenderes Thema 
gestellt. Rötzer wagt den Versuch, ,,von der Medizin her Aussagen über Wesen und 
Gesamtnatur des Menschen machen zu wollen" (Vorwort). Mit großer Fachkenntnis 
und staunenswerter Belesenheit beschreibt er die biologische Sonderstellung des Men­
schen, zunächst jene der menschlichen Gehirnentwicklung und Gehirnfunktion. Ge­
wisse Teile des menschlichen Gehirns sind durch eine hohe Plastizität und evolutive 
Tendenz ausgezeichnet. Auf diese Weise zeigt sich schon in wichtigen physischen 
Komponenten des dem Menschen eigenen persönlichen Lebens seine Bestimmung, vom 
Unbewußten-Instinktiven zum Bewußten-Verantwortlichen zu kommen. Auch die 

1 Band 21/22 der Reihe „Theologische Brennpunkte'', hrsg. von Viktor Schurr und Bernhard 
Häring, Bergen-Enkheim 1969. 
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menschliche Sexualität ist Unterschied der des Tieres durch ihre Sonderstellung
gepragt „An Gtelle einer reıin hormonalen Steuerung beim niedrigen Tier eine
mehr ..  zentralnervöse, bis dieser ‚Funktionswanderung nach oben‘ Menschen
eiıne bewußte Formung Ööglich geworden ist. Zu einer menschenwürdigen euerung
und estaltung sexueller usdrucksformen und insbesondere der eiblichen Vereini-
5 als ehelichen Liebesausdruck stehen dem enschen Potenzen des ehirns IT

er!  &, d eingeübt werden müssen“.”“ Der Mensch ist alco daraufhin angelegt,
innerhalb einer vorgegebenen Naturordnung zunehmend bewußter und verantwort-
licher handeln, um die personale Freiheit gegenüber ebhaften Determinismen

verwirklichen und die Triebregungen esinnvoll das Personganze integrieren.
h©esen Aufstieg ennter „evolutive thropologi|

der Anwendung dieser Anthropologie auf das Problem der Geburtenregelung ommt
7er folgender Ansicht T} Grund der usammenfassung des vorliegenden
Materials muß eiıne rein natürliche Betrachtungsweise schon allein ZUuU dem Schluf
führen, die rechte Bewältigung der Probleme uX. die Erweckung] Lebens
der GSicht einer evolutiven Anthropologie NUüur darin gelegen seın kann, die Periodizität
des weiblichen Zyklus beachten und sich bewußt darnach z  Ä merhalten. wider-
spricht dem dargelegten natürlichen Menschenbild, sich dieser Aufgabe z.u entziehen
und der eiblichen Liebesbegegnung V Mann und Frau ein t+echnisches Empfäng-
nisverhütungsmittel anzuwenden oder empfängnisverhütende Maßnahmen einzuschal-
ten®.“ Der Autor stimmt seinen biologisch-anthropologischen Erwägungen her
der des Papstes „Dann kann inan rückschauend Sagen, daß die
VvVon der Enzyklika ‚Humanae Vitae‘ hervorgehobene untrennbare Verbindung der
eifachen Bedeutung des ehelichen Aktes, N} die liebende Vereinigung und die
Fortpflanzung 12), H1} chte erscheint und ihre estätigung erfährt.
Angesichts der Gesamtnatur des ensıi erweist sich empfängnisverhütender
Eingriff dieser Gesamtnatur widersprechend, gerade der ‚natura humana‘ wider-
sprechen 'll
Das Buch VvVon Rötzer verdient Gespräch über die sittlich zu verantwortende
Geburtenregelung seiner Banzı Bedeutung Gehör.

anderer ÄArzt, Dr. Eberhard Sievers, befaßt cich direkt mıit der Enzyklika, wI1e
schon dem Titel Se1nes Buches „Natur und Enzyklika®” deutlich wird. Der Ver-
fasser VC allem durch die Erörterung des „Natur“-begriffes rechten Ver-
ständnis des Rundschreibens führen Während manche dem aps vorhalten, habe

einen einseitigen „Natur“-begriff zugrunde gelegt, will S:;evers die Weite und
Gültigkeit der verwandten Auffassung Von Na:  g aufzeigen und SO den Weg

Bejahung der ebnen. der Stuclie fällt zunächst sehr angenehm auf,
daß eder apodiktische Ton fehlt. Sievers stellt seine Gedanken Diskussion®. Er
ittet alle Leser „rückhaltlose Das Buch hat ZWAar den „Natur“  s  =|  begriff
als Hauptthema, aber ©5 wird keineswegs behauptet, die Stellungnahme ZUm
Problem der Geburtenregelung und entscheide sich ausschließlich an

„Natur“  ]  begriff. der Vermeidung einer solchen Einseitigkeit stimmt Sievers übDri-
BENS Z B, mut den mitteldeutschen Ördinarien &.  berein, die ın ihrer Verlautbarung
ZUT ZWAar einerseıts zugeben, gp' die Fragen um den Naturbegriff
und das Naturgesetz weiter diskutiert werden können und müssen“‘, aber anderer-
ceits doch ihnen cht das und des Banzen Problemkomplexes sehen. Sonst
Oönnten S61@e N: nicht der Überzeugung sein, c1e könnten und müßten Entschei-
dendes ZUT brage der rechten Geburtenregelung Sagen, obwohl nicht erstlich ihre

A 135 5  5 Hervorhebung im Original 152.
Erschienen In der Reihe „informationen der eutfischen Zweigstelle des internationalen

Zentrums HUMANAEFE AE P  arıs'',  E Würzburg
S 7 11.
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menschliche Sexualität ist im Unterschied zu der des Tieres durch ihre Sonderstellung 
geprägt. ,,An Stelle einer rein hormonalen Steuerung beim niedrigen Tier tritt eine 
mehr zentralnervöse, bis bei dieser ,Funktionswanderung nach oben' beim Menschen 
eine bewußte Formung möglich geworden ist. Zu einer menschenwürdigen Steuerung 
und Gestaltung sexueller Ausdrucksformen und insbesondere der leiblichen V ereini­
gung als ehelichen Liebesausdruck stehen dem Menschen Potenzen des Gehirns zur 
Verfügung, die eingeübt werden müssen2 .'' Der Mensch ist also daraufhin angelegt, 
innerhalb einer vorgegebenen Naturordnung zunehmend bewußter und verantwort­
licher zu handeln, um so die personale Freiheit gegenüber triebhaften Determinismen 
zu verwirklichen und die Triebregungen sinnvoll in das Personganze zu integrieren. 
Diesen Aufstieg nennt Rötzer „evolutive Anthropologie". 
In der Anwendung dieser Anthropologie auf das Problem der Geburtenregelung kommt 
Rötzer zu folgender Ansicht: ,,Auf Grund der Zusammenfassung des vorliegenden 
Materials •.. muß eine rein natürliche Betrachtungsweise schon allein zu dem Schluß 
führen, daß die rechte Bewältigung der Probleme um die Erweckung neuen Lebens in 
der Sicht einer evolutiven Anthropologie nur darin gelegen sein kann, die Periodizität 
des weiblichen Zyklus zu beachten und sich bewußt darnach zu verhalten. Es wider­
spricht dem dargelegten natürlichen Menschenbild, sich dieser Aufgabe zu entziehen 
und in der leiblichen Liebesbegegnung von Mann und Frau ein technisches Empfäng­
nisverhütungsmittel anzuwenden oder empfängnisverhütende Maßnahmen einzuschal­
ten3 ." Der Autor stimmt von seinen biologisch-anthropologischen Erwägungen her 
der Lehre des Papstes zu: ,,Dann kann man sozusagen rückschauend sagen, daß die 
von der Enzyklika ,Humanae Vitae' hervorgehobene untrennbare Verbindung der 
zweifachen Bedeutung des ehelichen Aktes, nämlich die liebende Vereinigung und die 
Fortpflanzung (HV 12), in neuem lichte erscheint und ihre Bestätigung erfährt. 
Angesichts der Gesamtnatur des Menschen erweist sich ein empfängnisverhütender 
Eingriff als dieser Gesamtnatur widersprechend, gerade der ,natura humana' wider­
sprechend4 !" 
Das Buch von Rötzer verdient im Gespräch über die sittlich zu verantwortende 
Geburtenregelung in seiner ganzen Bedeutung Gehör. 

2. Ein anderer Arzt, Dr. Eberhard Sievers, befaßt sich direkt mit der Enzyklika, wie 
schon aus dem Titel seines Buches „Natur und Enzyklika5" deutlich wird. Der Ver­
fasser will vor allem durch die Erörterung des „Natur"-begriffes zum rechten Ver­
ständnis des Rundschreibens führen. Während manche dem Papst vorhalten, er habe 
in HV einen einseitigen „Natur"-begriff zugrunde gelegt, will Sievers die Weite und 
Gültigkeit der in HV verwandten Auffassung von Natur aufzeigen und so den Weg 
zur Bejahung der Enzyklika ebnen. In der Studie fällt zunächst sehr angenehm auf, 
daß jeder apodiktische Ton fehlt. Sievers stellt seine Gedanken zur Diskussion6• Er 
bittet alle Leser um „rückhaltlose Kritik"7• Das Buch hat zwar den „Natur" -begriff 
als Hauptthema, aber es wird damit keineswegs behauptet, die Stellungnahme zum 
Problem der Geburtenregelung und zur Enzyklika entscheide sich ausschließlich am 
,,Natur''-begri.ff. In der Vermeidung einer solchen Einseitigkeit stimmt Sievers übri­
gens z. B. mit den mitteldeutschen Ordinarien überein, die in ihrer Verlautbarung 
zur Enzyklika HV zwar einerseits zugeben, ,,daß die Fragen um den Naturbegriff 
und das Naturgesetz weiter diskutiert werden können und müssen", aber anderer­
seits doch in ihnen nicht das A und O des ganzen Problemkomplexes sehen. Sonst 
könnten sie nämlich nicht der Oberzeugung sein, sie könnten und müßten Entschei­
dendes zur Frage der rechten Geburtenregelung sagen, obwohl es nicht erstlich ihre 

2 A. a. 0. 135 f. 3 A. a. 0. 144; Hervorhebung im Original. 4 A. a. 0. 152. 
5 Erschienen in der Reihe „Informationen der deutschen Zweigstelle des internationalen 

Zentrums HUMANAE VITAE Paris", Würzburg o. J. 
8 A. a. 0. 24. 1 A. a. 0. 11. 
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Sache sel, „die Tagen über den Naturbegriff oder mediz:  11015  s  che Probleme Z eI-

Örtern‘  2o.  ug
Sievers VvVon der Naturphilosophie ausgehen?. Zugleich berührt OT aber auch häufig
die Gebiete der Medizin und der eologie!®, In dieser vielfältigen Schau hietet
viel Beachtenswertes. Sehr wertvoll ist schon der Hinweis, laf 5 eigentlich keine
„Natur“ <ibt, sondern viele „Naturen“”, viele Wirklichkeiten, die voneinander
verschieden SIN  d, aber darin übereinkommen, s1e jeweils einen Gott ihnen
eingestifteten oder vorgeschriebenen Ordnungsplan (ihre jeweilige Natur) haben!!.
Hält sich VO Augen, „Natur“ also Analogon bezeichnet, dann wird Nan
nicht au dem echt des Menschen, über untergeordnete „Naturen“” verfügen,
die allgemeine Berechtigung ableiten, die „Natur“” schlechthin verändern, alco auch
die ene menschliche und die Natur personaler menschlicher kte Mit Recht csieht

das Verhältnis zwischen Natur und Kultur, zwischen statischem und dynamischem
Naturbegriff B-  en Gegensatz, sondern als egenseitige rgänzung!® Ebenso ZU -
treffend hebt die anzheit und Einheit des Menschen hervor, ZU der auch die
menschliche Biologie gehört!3,

Sievers sich zugleich auf philosophischem, medizinischem und theologischem
Boden bewegt, ist vielleicht der Rahmen se1nes Buches zZzu weıt SpP. 50 ommt

Einzelbehauptungen, die nich  er über jeden Zweifel erhaben sind1?. Auch die
Bilder und Vergleiche, mit denen S:ievers manchmail origineller Weise ce1ine
Aussagen illustrieren möchte, S1IN| 'eil anfechtbar, weil zZzu unvermittelt

Meine Veröfrentlichung T1  1e Bischöfe oder Humanae vitae? Die Erklärungen der
Bischofskonferenzen Enzy lika erschien in der Reihe „Wort und Weisung.

Seelsorge und Lebensordnung der katholischen Kirche”, hg, vVvVon Fischer und Wirth,
8, Freiburg 1970, Dieses Buch ist  ® die Fortsetzung und Ergänzung meines „Kommen-

tars Enzyklika umanae ta  e‘’‘,  o als 4 derselben m;—; erschienen. Damit
erledigt sich der Vorwurtf Härings in seiner Rezension meines Kommentars 118
11970] Erklärungen der Bischofskonferenzen hätten von mır 3  n übergangen
werden ürfen. mit der zweiten Veri  en  ung absicht! bis alle Erklärun
vorlagen. Gerade Kollegialität der Bischöfe scheint zZu fordern, möglichst alle
Bischofskonferenzen, die sich geäußert haben, werden. der
Abfassung des Kommentars eitete die Überzeugung, eine päps könne
und dürfe zunächst 6i  D elbst, 15 der vorausgehenden Tradition und VOor allem
einem Dokument, auf das s1e sich besonders beruft (die Pastoralkonstitution des Konzils),
erklärt werden. Unleugbar erscheint das kirchliche Lehramt größerer Fülle, PNnNn neben
einer Enzyklika auch die Aussagen der Bischöfe, VOT allem der Bischofskonferenzen,
berücksichti: werden, wWas meiner Veröffentlichung geschehen ist. ber wird
kaum behaupten können, die Deutung und das Verständnis eines paps: Ahrschreibens

C  C
selen unmöglich, wenn B-  vr die Erklärungen der Bischofskonferenzen herangezogen werden.

10
Jevers d
Inzwischen veröffentlichte Sievers in der gleichen Reihe iıne Fortsetzung: „Wege
naturgemäßen Empfängnisregelung”, Würzburg 1970.

11 22 U, 29, 12 d. u 61—68.
51—61 betone auch ich meinem Kommentar zu die Ganzheit des

Menschen, die auch seine Biologie umspannt, S ich schreibe: FV betont, daß die
biologischen Gesetze wesenna: menschlichen Person gehören. Wer c1e antastet, vergreift
sich nicht a der Biologie, sondern der Person“ (30) Häring zitiert esen Gatz
seiner ezension und WIT'|  $ mMIr Biologismus VOr 54). aber mıit meiner
Behauptung vielleicht nicht auf dem falschen Weg zeig aufßer Sievers atuch der a  r}

Volk, der schreibt: „Den Menschen sehen, tasten, ren, in einen  H+ Leib ein-
greifen, die Person berühren und auf 6c1e wirken.“ Derselbe Arzt dann das
apanische Sprichwort „Berühren ist gefährlich.” Volk, R  "zt und Priester heute, ..  y

Semmelroth Haubst / Rahner (Hg.), Martyria Leiturgila Diakonia, Mainz 19685,
Gehört die Tatsache, daß der Mensch nich:  n eigen! ınen  + Leib h L sondern dieser Leib
15 9- den Neuentdeckungen der heutigen Anthropologie? Wer S1ie auch die i31-1
ernst nehmen will, collte nicht rasch des Biologismus bezichtigt werden.

14 ist den ugus „mehr Künstler als Philosoph” Z nennen (146),
oder der unbefleckten Empfängnis Mariens „die ltige Richtlinie jede eheliche
Begegnung, heute und er“ sgehen (157)
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Sache sei, ,,die Fragen über den Naturbegriff oder medizinische Probleme zu er­
örtern"8. 
Sievers will von der Naturphilosophie ausgehen9• Zugleich berührt er aber auch häufig 
die Gebiete der Medizin und der Theologie10• In dieser vielfältigen Schau bietet er 
viel Beachtenswertes. Sehr wertvoll ist schon der Hinweis, daß es eigentlich keine 
„Natur'' gibt, sondern viele „Naturen", d. h. viele Wirklichkeiten, die voneinander 
verschieden sind, aber darin übereinkommen, daß sie jeweils einen von Gott ihnen 
eingestifteten oder vorgeschriebenen Ordnungsplan (ihre jeweilige Natur) haben11• 

Hält man sich vor Augen, daß „Natur" also ein Analogon bezeichnet, dann wird man 
nicht aus dem Recht des Menschen, über ihm untergeordnete „Naturen" zu verfügen, 
die allgemeine Berechtigung ableiten, die „Natur" schlechthin zu verändern, also auch 
die eigene menschliche und die Natur personaler menschlicher Akte. Mit Recht sieht 
er das Verhältnis zwischen Natur und Kultur, zwischen statischem und dynamischem 
Naturbegriff nicht als Gegensatz, sondern als gegenseitige Ergänzung12• Ebenso zu­
treffend hebt er die Ganzheit und Einheit des Menschen hervor, zu der auch die 
menschliche Biologie gehört13• 

Weil Sievers sich zugleich auf philosophischem, medizinischem und theologischem 
Boden bewegt, ist vielleicht der Rahmen seines Buches zu weit gespannt. So kommt 
es zu Einzelbehauptungen, die nicht über jeden Zweifel erhaben sind14• Auch die 
Bilder und Vergleiche, mit denen Sievers - manchmal in origineller Weise - seine 
Aussagen illustrieren möchte, sind zum Teil anfechtbar, weil er zu unvermittelt von 

8 Meine Veröffentlichung „Die Bischöfe für oder gegen Humanae vitae7 Die Erklärungen der 
Bischofskonferenzen zur Enzyklika" erschien in der Reihe „Wort und Weisung. Schriften 
zur Seelsorge und Lebensordnung der katholischen Kirche", hg. von A. Fischer und P. Wirth, 
Bd. 8, Freiburg 1970, 37 ff. Dieses Buch ist die Fortsetzung und Ergänzung meines „Kommen­
tars zur Enzyklika Humanae vitae", als Bd. 4 in derselben Reihe 1969 erschienen. Damit 
erledigt sich der Vorwurf P. B. Härings in seiner Rezension meines Kommentars (ThPQ 118 
[1970] 52-55), die Erklärungen der Bischofskonferenzen hätten von mir nicht übergangen 
werden dürfen. Ich wartete mit der zweiten Veröffentlichung absichtlich, bis alle Erklärungen 
vorlagen. Gerade die Kollegialität der Bischöfe scheint mir zu fordern, daß möglichst alle 
Bischofskonferenzen, die sich zu HV geäußert haben, berücksichtigt werden. Bei der 
Abfassung des Kommentars leitete mich die Überzeugung, eine päpstliche Enzyklika könne 
und dürfe zunächst aus sich selbst, aus der vorausgehenden Tradition und vor allem aus 
einem Dokument, auf das sie sich besonders beruft (die Pastoralkonstitution des Konzils), 
erklärt werden. Unleugbar erscheint das kirchliche Lehramt in größerer Fülle, wenn neben 
einer Enzyklika auch die Aussagen der Bischöfe, vor allem der Bischofskonferenzen, 
berücksichtigt werden, was in meiner neuen Veröffentlichung geschehen ist. Aber man wird 
kaum behaupten können, die Deutung und das Verständnis eines päpstlichen Lehrschreibens 
seien unmöglich, wenn nicht die Erklärungen der Bischofskonferenzen herangezogen werden. 

9 Sievers a. a. 0. 10. 
10 Inzwischen veröffentlichte Sievers in der gleichen Reihe eine Fortsetzung: ,,Wege zur 

naturgemäßen Empfängnisregelung", Würzburg 1970. 
11 A. a. 0. 22 u. 29. 11 A. a. 0. 33 u. 61--68. 
13 A. a. 0. 51--61. Ähnlich betone auch ich in meinem Kommentar zu HV die Ganzheit des 

Menschen, die auch seine Biologie umspannt, wenn ich schreibe: ,,HV betont, daß die 
biologischen Gesetze wesenhaft zur menschlichen Person gehören. Wer sie antastet, vergreift 
sich nicht nur an der Biologie, sondern an der Person" (30). Häring zitiert diesen Satz in 
seiner Rezension und wirft mir Biologismus vor (A. a. 0. 54). Daß ich aber mit meiner 
Behauptung vielleicht nicht auf dem falschen Weg bin, zeigt außer Sievers auch der Arzt 
G. Volk, der schreibt: ,,Den Menschen sehen, ihn tasten, ihn berühren, in seinen Leib ein­
greifen, ist die Person berühren und damit auf sie wirken." Derselbe Arzt führt dann das 
japanische Sprichwort an: ,,Berühren ist gefährlich." G. Volk, Arzt und Priester heute, in: 
0. Semmelroth / R. Haubst I K. Rahner (Hg.), Martyria Leiturgia Diakonia, Mainz 1968, 423. 
Gehört die Tatsache, daß der Mensch nicht eigentlich einen Leib h a t , sondern dieser Leib 
ist, nicht zu den Neuentdeckungen der heutigen Anthropologie? Wer sie auch für die Ehe 
ernst nehmen will, sollte nicht so rasch des Biologismus bezichtigt werden. 

H z. B. ist es fragwürdig, den hl. Augustinus „mehr Künstler als Philosoph" zu nennen (146), 
oder in der unbefleckten Empfängnis Mariens „die gültige Richtlinie für jede eheliche 
Begegnung, heute und immer" zu sehen (157). 
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einer Ebene ZUr andern überwechselt!5. D  Hese Bedenken können aber 9-  en daran
rütteln, der Vertasser sSein Ziel erreichte: Er liefert einen interessanten und
beachtenswerten Diskussionsbeitrag.

Die Untersuchung IID  ıe ‚Widersprüche‘ der Enzyklika Humanae Vitae““ stammt aQus
der Feder des Priesters und Theologen Dr. Hermann Zwingen?!®, Er kündigt darin
weitere Veröffentlichungen ıber asselbe Thema In eser ersten Studie er VOL
allem zeigen, kein „Widerspruch” vorliegt, Vvenn der aps (n 11) die
Hinordnung edes ehelichen Aktes auf die eckung. Lebens fordert, andererseits

16) den bewußten ollzug der Ehe den natürlich (infolge des fraulichen Zyklus)
empfängnisfreien agen nter gewissen Voraussetzungen sittlich einwandfrei
erklärt. Der Grund der Widerspruchslosigkeit liegt darin, al der Charakter e1nes
Aktes wesentlich von der des Vollzugs bestimmt ist, nicht aber E  S intritt
einer Wirkung, zumal We': ese nich:  g- allein Vom Akt, sondern überdies VO  >3 außer-
halb seines Vollzugs liegenden Faktoren abhängt. Zwingen drückt dasselbe auch mit
eindrucksvollen Vergleichen aus:; Ein fruchtbares Samenkorn ist das, Was se1in Nam:
besagt, [11 nich:  er angetaste wird, mMag 25 auch vielleicht kein
Erdreich ZUr Entwicklung finden: würde dagegen durch Chemikalien seinem
Leben und seiner vernichtet, dann hörte auf, eın £fruchtbares Camenkorn

senı1n. In ähnlicher Weise wird der eheliche Akt durch empfängnisverhütende
und durch einen wesenswidrigen ollzug seiner inneren Struk: ang!

tastet, nicht aber durch die Tatsache, trotz des wesensgemäßen Vollzugs infolge
außerhalb des Aktes liegenden Faktoren -  en Zu einer $ektiven Weckung Nneuen
Lebens kommt!?7.
Besondere Au'  eit verdienen auch die usführungen über die der Enzyklika
vorherrschende Ganzheitsschau!®, und über die Liebe als Inhalt des ehelichen Aktes;
gerade die Liebe ordert die Echtheit und UnverFälschtheit des Aktes19, Nach Zwingen
wollte die traditionelle der Kirche ihrer tiefsten Tendenz diese Zusammen-
hänge ZU) US! bringen, &s auch oft mıit einer unzureichenden expliziten
Begründung und unter unzutreffenden physiologischen orstelungen geschah“® Auch
die Studie Zwingen ist aller Beachtung wobei mMan nich:  er allem die Mei-
ZLUNM: des Vfs teilen muß21 Übrigens betont auch CT, wolle [LU einen Diskussions-
beitrag liefern®?.
4, Zum Abschluß sel as‘  ber eine Gemeinschaftsarbeit außerdeutscher Theologen berich-
tet. Wunsch der polnischen Bischöfe haben polnische eologen und Moralisten
eiıne Einführung ZUT geschrieben. ardinal ojtyla Krakanu schrieb
das Vorwort. Die erschien DpO.  cher Sprache den „Notificationes”
des Erzbistums Krakau an.—April und italienischer Übersetzung der
vatikanischen ruckerei. Die polnischen Theologen dem päpstlichen Rund-
schreiben, (Ganzen der Tradition gesehen wird, einen en Rang bei
In drückt sich das ordentliche unfehlbare ehram: aus®. Die der Enzyklika
14 Vgl etwa folgendes Bild könnte A Natur, sich lein BEeENOHNUNECN, vergleichen

mıit dem Keller einem Neubau, solange das Wohngeschoß noch fehlt wıe
in einem eller kaum wohnen kann, 6O findet der ensch seiner Natıur kaum oder au  ber-
haupt nicht um von Sünde rTel werden. Er der Erlösung”
Erschienen „Rote-Robor-Reihe”, Hückeswagen 1969

36, 84—98. 67—70.
71 Kann n B. behaupten: „Bei Thomas von und Augustinus ist  . der eheliche

mit kı  eiınem cittlichen Makel ehafte: (81), wiıe das Zwingen tut?
z 7, 10, 14, 57,

4 26—37, 110 (nach der italienischen Übersetzung). Häring wirft mMIr in der ezen-
sion meines KoOommentars allgemein VOT, betone die pa stliche nfehlbarkeit zZU stark.
„Günthör stellt sich ezügli der lichen Unfehlbar eit 1z ents auf den

tischen Standpunkt, obwo er weiß, s dieser in der Kirche nicht unbestritten
16# (a. 53) Tatsächlich spreche ich aber nicht on der päpstlichen Unfehlbarkeit
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einer Ebene zur andern überwechselt15• Diese Bedenken können aber nicht daran 
rütteln, daß der Verfasser sein Ziel erreichte: Er liefert einen interessanten und 
beachtenswerten Diskussionsbeitrag. 

3. Die Untersuchung „Die ,Widersprüche' der Enzyklika Humanae Vitae" stammt aus 
der Feder des Priesters und Theologen Dr. Hermann Zwingen16• Er kündigt darin 
weitere Veröffentlichungen über dasselbe Thema an. In dieser ersten Studie will er vor 
allem zeigen, daß kein „Widerspruch" vorliegt, wenn der Papst in HV (n. 11) die 
Hinordnung jedes ehelichen Aktes auf die Weckung neuen Lebens fordert, andererseits 
(n. 16) den bewußten Vollzug der Ehe an den natürlich (infolge des &aulichen Zyklus) 
empfängnis&eien Tagen - unter gewissen Voraussetzungen - für sittlich einwand&ei 
erklärt. Der Grund der Widerspruchslosigkeit liegt darin, daß der Charakter eines 
Aktes wesentlich von der Art des Vollzugs bestimmt ist, nicht aber vom Eintritt 
einer Wirkung, zumal wenn diese nicht allein vom Akt, sondern überdies von außer­
halb seines Vollzugs liegenden Faktoren abhängt. Zwingen drückt dasselbe auch mit 
eindrucksvollen Vergleichen aus: Ein fruchtbares Samenkorn ist das, was sein Name 
besagt, wenn es in seiner Struktur nicht angetastet wird, mag es auch vielleicht kein 
Erdreich zur Entwicklung finden; würde es dagegen durch Chemikalien in seinem 
Leben und in seiner Struktur vernichtet, dann hörte es auf, ein fruchtbares Samenkorn 
zu sein. In ähnlicher Weise wird der eheliche Akt durch empfängnisverhütende 
Mittel und durch einen wesenswidrigen Vollzug in seiner inneren Struktur ange­
tastet, nicht aber durch die Tatsache, daß es trotz des wesensgemäßen Vollzugs infolge 
außerhalb des Aktes liegenden Faktoren nicht zu einer effektiven Weckung neuen 
Lebens kommt17• 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die Ausführungen über die in der Enzyklika 
vorherrschende Ganzheitsschau18, und über die Liebe als Inhalt des ehelichen Aktes; 
gerade die Liebe fordert die Echtheit und Unverfälschtheit des Aktes19• Nach Zwingen 
wollte die traditionelle Lehre der Kirche in ihrer tiefsten Tendenz diese Zusammen­
hänge zum Ausdruck bringen, wenn es auch oft mit einer unzureichenden expliziten 
Begründung und unter unzutreffenden physiologischen Vorstellungen geschah20• Auch 
die Studie von Zwingen ist aller Beachtung wert, wobei man nicht in allem die Mei­
nung des Vfs teilen muß21• übrigens betont auch er, er wolle nur einen Diskussions­
beitrag liefern22• 

4. Zum Abschluß sei über eine Gemeinschaftsarbeit außerdeutscher Theologen berich­
tet. Auf Wunsch der polnischen Bischöfe haben polnische Theologen und Moralisten 
eine Einführung zur Enzyklika HV geschrieben. Kardinal Wojtyla von Krakau schrieb 
das Vorwort. Die Einführung erschien in polnischer Sprache in den „Notificationes" 
des Erzbistums Krakau (Jan.-April 1969) und in italienischer Obersetzung in der 
vatikanischen Druckerei. Die polnischen Theologen messen dem päpstlichen Rund­
schreiben, wenn es im Ganzen der Tradition gesehen wird, einen hohen Rang bei: 
In ihm drückt sich das ordentliche unfehlbare Lehramt aus23• Die Lehre der Enzyklika 

11 Vgl. etwa folgendes Bild: ,,Man könnte die Natur, für sich allein genommen, vergleichen 
mit dem Keller in einem Neubau, solange das Wohngeschoß noch fehlt. Ähnlich wie man 
in einem Keller kaum wohnen kann, so findet der Mensch in seiner Natur kaum oder über­
haupt nicht die Kraft, um von Sünde frei zu werden. Er bedarf der Erlösung" (142). 

18 Erschienen in „Rote-Robor-Reihe", Hüd<eswagen 1969. 
17 A. a. 0. 36. 18 A. a. 0. 56-64. 19 A. a. 0. 84-98. 20 A. a. 0. 67-70. 
21 Kann man z. B. behaupten: ,,Bei Thomas von Aquin und Augustinus ist der eheliche Akt 

mit keinem sittlichen Makel behaftet" (81), wie das Zwingen tut? 
a A. a. 0. 7, 10, 14, 87. 
11 A. a. 0. 26-37, 110 f. (nach der italienischen Übersetzung). Häring wirft mir in der Rezen­

sion meines Kommentars allgemein vor, ich betone die päpstliche Unfehlbarkeit zu stark. 
„Günthör stellt sich bezüglich der päpstlichen Unfehlbarkeit ganz entschieden auf den 
maximalistischen Standpunkt, obwohl er weiß, daß dieser in der Kirche nicht unbestritten 
1st" (a. a. 0. 53). Tatsächlich spreche ich aber gar nicht von der päpstlichen Unfehlbarkeit 
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ıst daher cje irreformabel*t, ie stellt aber zugleich einen großen Schri vorwarts
dar, vVon der mehr juridischen ZUTXT personalistischen Schau der Ehe Diese ommt
allem ZUFr Geltung, der ohne wahre Liebe vollzogene eheliche Akt als
unsittlich bezeichnet WIT'  e  d25. Ebenso WIT die Ganzheit des Menschen csehr hervor-
gehoben: Der Leib konstituiert die menschliche Person wesentlich mit, 1 Leib wird
daher die Person celbst berührt*® Endlich die polnischen Theologen ausdrück-

WIe Zwingen, für die Moralität einer Handlung scel allem ihre Struktur, nicht
aber ohne eiteres das Eintreten oder Ausbleiben einer irkung entscheidend??.
Auch die Einwürtfe SE die traditionelle, Von der Enzyklika eingeschärfte Ehe-
moral werden behandelt. Besonders interessant ıst die Antwort der Theologen auf den
Einwurf, „das des Dienstes der ortpflanzung sel mehr dem Eheleben als
Ganzem als jedem einzelnen Akt aufgegeben  s . 3), also „könne eın absichtlich
unfruchtbar gemachter Akt durch die fruchtbaren ehelichen Akte des gesamtehelichen
Lebens Se1INeEe Rechtfertigung erhalten“ (HV IL, 14) Dagegen machen die genannten
Theologen geltend: 1e cQhristliche ıst G-  r x allein e11e Eth:  e der guten End-
effekte oder der guten Absichten oder der guten Umstände, sondern VOLr allem eine

des guten Aktes, dessen eigentlicher Gehalt voll der sittlichen Ördnung ent-
spricht. Außerdem stellen 612e die Trage Wie würden absichtlich unfruchtbar yemachte
Akte gerechtfertigt, wenn überhaupt nıe effektiv £fruchtbare eheliche Akte stattfänden
und auch nicht stattfinden dürften, da 1e verantwortliche Elternschaft ım konkreten

schweren Gründen die Weckung 1ieuen Lebens für IMMer  a verbietet? Endlich
vermiıssen s1e das Band, das die absichtlich unfruchtbar gemachten kte mıiıt den
£ruchtbaren Zu einer wirklichen moralischen Einheit verbände®
Die polnischen Theologen halten der objektiven schweren Sündhaftigkeit der
empfängnisverhütenden Praktiken fest Dabei schließen 61e keiner Weise die MÖög-
Echkeit subjektiver Faktoren dUS, die den tad der Sündhaftigkeit konkreten

mildern??

als solcher. Vielmehr lege ich verschiedene sichten über die grundsätzliche Zuständigkeit
des Lehramtes das Naturgesetz dar. Dabei berühre ich die rage, ob das Lehramt &s  ber
N wenigstens einschlußweise geoffenbarte) naturgesetzliche ormen Og ein untfehl-
bares Lehrurteil bgeben ki  Onne.  FR eschließe Kapitel, ohne eigentlich persönlich
Stellung zu nehmen, mit den Worten: „Wenn auch der Grun in mfang dieser Kom-

weder lehramtlich noch theologisch bis 1Ns letzte festgelegt SINM!  d, SO ist enno:
auf jeden Fall dem Glaubensbewußtsein der Kirche zuwider, s1e  H grundsätzlich Abrede
tellen oder einschneidend reduzieren und infolgedessen gleichsam als Grenzüber-
schreitung des Lehramtes VvVon vornherein zule  A Wenn 1ese Schlußfolgerung
im wesentlichen betont, daß eine grundsätzliche Leugnung der Lehrautorität der Kirche
der rage des Naturgesetzes dem christlichen Glaubensbewußtsein widerspricht, dürfte
das Urteil Härings, ich 6el „bezüglich der päpstlichen Unfehlbarkeit 5aNz entschieden“
Maximalist, als überspannte Folgerung ennn Ar sSe1n.  H Un G ich annehme, ent-
scheide ich damit keineswegs das Problem, wie weit und welchem Grad SOBaI
das unfehlbare Lehramt für das sittliche Naturgesetz zuständig 5e1n könnte. Leider gibt
Häring auch in anderen Fällen meine Ansichten Verzerrt wieder.

29,
59, 76, 92, 114

- wı 73, d.,
C  R  .. Wenn ich gelegentlich und mehr einschlußweise äaußere, die Empfängnis-

verhütung gehöre zu den objektiv schweren Sünden (in meinem Kommentar 158), SO
Häring das negativ bewerten zu mussen (Kezension 52)  eT!  gs vertrat ın der ten
und drittletzten Ausgabe seines en und be annten Moral ches „Das esetz
Christi“ 1m Jahre 1961 noch dieselbe Lehre „Jede eheliche Annäherung, die die geschlecht-
G- Befriedigung durch den andern sucht ohne einen naturgemäßen, seinem Vollzug nach
aren Verkehr, ist ine objektiv schwere Suünde die heliche Keuschheit“

356) der achten und neuesten Auflage au dem 1967 findet sich diese
Behauptung nicht mehr. Man kann aber fragen, ob die Ganzheitsauffassung des Menschen,
die den Leib nicht als „Te:  1  4 betrachtet und dem leiblichen Ausdruck der ehelıcıen Liebe
einen großen Wert beimißt, nicht etwa die traditionelle Lehre eher bestätigt hat.
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ist daher für sie irreformabelH. Sie stellt aber zuglekh einen großen Schritt vorwärts 
dar, von der mehr juridischen zur personalistischen Schau der Ehe. Diese kommt vor 
allem darin zur Geltung, daß der ohne wahre Liebe vollzogene eheliche Akt als 
unsittlich bezeichnet wird25• Ebenso wird die Ganzheit des Menschen sehr hervor­
gehoben: Der Leib konstituiert die menschliche Person wesentlich mit, im Leib wird 
daher die Person selbst berührt26• Endlich sagen die polnischen Theologen ausdrück­
lich wie Zwingen, für die Moralität einer Handlung sei vor allem ihre Struktur, nicht 
aber ohne weiteres das Eintreten oder Ausbleiben einer Wirkung entscheidend27• 

Auch die Einwürfe gegen die traditionelle, von der Enzyklika neu eingeschärfte Ehe­
moral werden behandelt. Besonders interessant ist die Antwort der Theologen auf den 
Einwurf, ,,das Ziel des Dienstes an der Fortpflanzung sei mehr dem Eheleben als 
Ganzem als jedem einzelnen Akt aufgegeben" (HV n. 3), also „könne ein absichtlich 
unfruchtbar gemachter Akt durch die fruchtbaren ehelichen Akte des gesamtehelichen 
Lebens seine Rechtfertigung erhalten" (HV n. 14). Dagegen machen die genannten 
Theologen geltend: Die christliche Ethik ist nicht allein eine Ethik der guten End­
effekte oder der guten Absichten oder der guten Umstände, sondern vor allem eine 
Ethik des guten Aktes, dessen eigentlicher Gehalt voll der sittlichen Ordnung ent­
spricht. Außerdem stellen sie die Frage: Wie würden absichtlich unfruchtbar gemachte 
Akte gerechtfertigt, wenn überhaupt nie effektiv fruchtbare eheliche Akte stattfänden 
und auch nicht stattfinden dürften, da die verantwortliche Elternschaft im konkreten 
Fall aus schweren Gründen die Weckung neuen Lebens für immer verbietet? Endlich 
vermissen sie das Band, das die absichtlich unfruchtbar gemachten Akte mit den 
fruchtbaren zu einer wirklichen moralischen Einheit verbände28• 

Die polnischen Theologen halten an der objektiven schweren Sündhaftigkeit der 
empfängnisverhütenden Praktiken fest. Dabei schließen sie in keiner Weise die Mög­
lichkeit subjektiver Faktoren aus, die den Grad der Sündhaftigkeit im konkreten 
Fall mildem29• 

als solcher. Vielmehr lege ich verschiedene Ansichten über die grundsätzliche Zuständigkeit 
des Lehramtes für das Naturgesetz dar. Dabei berühre ich die Frage, ob das Lehramt über 
(nicht wenigstens einschlußweise geoffenbarte) naturgesetzliche Normen sogar ein unfehl­
bares Lehrurteil abgeben könne. Ich beschließe das ganze Kapitel, ohne eigentlich persönlich 
Stellung zu nehmen, mit den Worten: ,,Wenn auch der Grund und Umfang dieser Kom­
petenz weder lehramtlich noch theologisch bis ins letzte festgelegt sind, so ist es dennoch 
auf jeden Fall dem Glaubensbewußtsein der Kirche zuwider, sie grundsätzlich in Abrede zu 
stellen oder einschneidend zu reduzieren und infolgedessen HV gleichsam als Grenzüber­
schreitung des Lehramtes von vornherein abzulehnen" (105). Wenn diese Schlußfolgerung 
im wesentlichen betont, daß eine grundsätzliche Leugnung der Lehrautorität der Kirche in 
der Frage des Naturgesetzes dem christlichen Glaubensbewußtsein widerspricht, so dürfte 
das Urteil Härings, ich sei „bezüglich der päpstlichen Unfehlbarkeit ganz entschieden" 
Maximalist, als überspannte Folgerung erkennbar sein. Und wenn ich HV annehme, ent­
scheide ich damit keineswegs das Problem, wie weit und in welchem Grad allenfalls sogar 
das unfehlbare Lehramt für das sittliche Naturgesetz zuständig sein könnte. Leider gibt 
Häring auch in anderen Fällen meine Ansichten verzerrt wieder. 

u A. a. O. 29. 215 A. a. 0. 72. 
19 A. a. 0. 59, 76, 92, 114. 
11 A. a. O. 73, 90. 18 A. a. 0. 78-82. 
19 A. a. 0. 104. Wenn ich gelegentlich und mehr einschlußweise äußere, die Empfängnis­

verhütung gehöre zu den objektiv schweren Sünden (in meinem Kommentar 158), so scheint 
Häring das negativ bewerten zu müssen (Rezension 52). Allerdings vertrat er in der sechsten 
und drittletzten Ausgabe seines großen und bekannten Moralhandbuches „Das Gesetz 
Christi" im Jahre 1961 noch dieselbe Lehre: ,,Jede eheliche Annäherung, die die geschlecht­
liche Befriedigung durch den andern sucht ohne einen naturgemäßen, seinem Vollzug nach 
fruchtbaren Verkehr, ist eine objektiv schwere Sünde gegen die eheliche Keuschheit'' 
3. Bd. 356). In der achten und neuesten Auflage aus dem Jahre 1967 findet sich diese 
Behauptung nicht mehr. Man kann aber fragen, ob die Ganzheitsauffassung des Menschen, 
die den Leib nicht als „Teil" betrachtet und dem leiblichen Ausdruck der ehelichen Liebe 
einen großen Wert beimißt, nicht etwa die traditionelle Lehre eher bestätigt hat. 
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Der Dialog erfordert auch das Problem der Geburtenregelung, alle Stimmen
gehört werden. Die besprochenen Schriften stellen eiINe gewisse Richtung dar, die
nicht übersehen oder verschwiegen werden darf£. Sie onnen  . G(C oder @ muıt-
helfen, „dafß manches Hinblick auf die Ehe weıter geklärt WIT:  ‚1730

30 Wort der eutschen Bischöfe seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika„Humanae vitae  e  ‚; 14. Soll und wird die S den Bischöfen gewünschte „Klärung” dahin
führen, daß von den Theologen einmal wieder ein! einne: Lehre ee  ber die erlaubten
und unerlaubten Wege der Geburtenregelung vorgefiragen wird? E schrieb 21n
Vor der Veröffentlichung der Enzyklika von der „Bereitschaft, seine eigene Auffassung
zu revidieren, WwWenn die das verlangt” (Das escetz 3 Bd. 360). Um 50
efremdender Cc>S, daß der KRezension meines Kommentars (53) meine Annahme,
Weihbischof euss könnte vielleicht auf Grund der Enzyklika eine  + S13{ revidiert abDen,

„ebenso Naıv wıe triumphalistisch” nennt. Ebenso ehnt nun ab, ß
Ansicht ekämpfe, werde und dürfe ukunft nach ihrer Haltung der Enzykli:

gegenüber sehr verschiedene Gruppen der Kirch:  mc geben (mein Kommentar 114; Rezension
von Häring 53) ese Kritik Härings echeint B-  ern vereinbar sein miıt seiner
eigenen These von der Bereitschaft, das eigene Urteil zZzu revidieren, G die das
verlangt. Ergänzen sel noch auf zweite, indessen erschienene Zwingen
hingewiesen: Die „Widersprüche“ der Enzyklika Humanae iıtae und Kontrazeption,
Sinn und Zweck der Ehe. „Rote-Robor-Reihe”, Hückeswagen 1970.

PAUL ZU  ER

Sıtuationsanalyse VOIl ÖEST-Pendlern
z  n Linz arbeiten fast Ä Prozent mehr Personen als dort Berufstätige wohnen.
hat die höchste Einpendlerquote aller Gtädte Österreichs; folgen Innsbruck (24 Pro-
zent), Salzburg Prozent), Graz (18 Prozent) und zuletzt Wien (7 Prozent)?. 1961
: Einpendler®, das sind ceıit 1951 /a 5 Prozent mehr.

Rahmen der großangelegten Untersuchung VOon Schasching über das religiöse
Verhalten von Industriearbeitern? konnten einige empirisch fundierte Erkenntnisse
über die Situation der Pendler gesammelt werden. Zum Zeitpunkt der
Untersuchung (1961/62) beschäftigten die nahezu S Pendler‘, das sind
29,7 Prozent aller Linz-Pendley. Zu 80,6 Prozent sind M  anner.  .
Untersuchte ruppe
Von den ® Arbeitern, die den Jahren interviewt wurden, ein!
(71 TOZeN den beschäftigt. Von diesen 582 sind 248 Pendler 152 (61 Pro-
zent) csind Tagespendler, (24 Prozent) Oommen Ur einmal der Woche VvVon der
Arbeit nach Hause, (11 Prozent) noch celtener. Die Tagespendler kommen haupt-
sächli S der Linzer Stadtregion, wWo 46,9 Prozent aller Linz-Pendler kom-
men?. Drei Gemeinden mit einem hohen Pendileranteil wurden Untersuchung
gewählt Gallneukirchen (427 Pendler), Neuhotfen d.,. Krems und Pregarten
(269), das schon etwas ußerhalb der Stadtregion liegt. Die Wochenpendler konnten
hauptsächlich den sOß. VOEST-Lagern und VOEST-Hotels befragt werden. Eine

Pendlergruppe sin! innerstädtische Pendler 2US Linzer Randgemeinden (Sankt
Martin, Hart-Doppl)

1 Freytag, Die obilität in der städtischen Gesellschaft, Kirche in der Stadt, 1,
Wien 1967, 175,
Die Pendelwanderung nach Linz, GStatistisches Jahrbuch der Stadt 1963,
ö Zulehner, Religion ohne Kirche? Das religiöse Verhalten O71 Industriearbeitern,

Wien 1969, Herder.
4 Statistisches 'ahrbuch 43, mn .
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Der Dialog erfordert auch für das Problem der Geburtenregelung, daß alle Stimmen 
gehört werden. Die besprochenen Schriften stellen eine gewisse Richtung dar, die 
nicht übersehen oder verschwiegen werden darf. Sie können so oder so dazu mit­
helfen, ,,daß manches im Hinblick auf die Ehe weiter geklärt wird"30• 

30 Wort der deutschen Bischöfe zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika 
„Humanae vitae" n. 14. Soll und wird die von den Bischöfen gewünschte „Klärung'' dahin 
führen, daß von den Theologen einmal wieder eine einheitliche Lehre über die erlaubten 
und unerlaubten Wege der Geburtenregelung vorgetragen wird? Häring schrieb ein Jahr 
vor der Veröffentlichung der Enzyklika HV von der „Bereitschaft, seine eigene Auffassung 
zu revidieren, wenn die Kirche das verlangt" (Das Gesetz Chrisä8, 3. Bd. 360). Um so 
befremdender ist es, daß er in der Rezension meines Kommentars (53) meine Annahme, 
Weihbischof Reuss könnte vielleicht auf Grund der Enzyklika seine Ansicht revidiert haben, 
nun plötzlich „ebenso naiv wie triumphalisäsch" nennt. Ebenso lehnt er es nun ab, daß ich 
die Ansicht bekämpfe, es werde und dürfe in Zukunft nach ihrer Haltung der Enzyklika 
gegenüber sehr verschiedene Gruppen in der Kirche geben (mein Kommentar 114; Rezension 
von Häring 53). Diese Kritik Härings scheint mir nicht ganz vereinbar zu sein mit seiner 
eigenen These von der Bereitschaft, das eigene Urteil zu revidieren, wenn die Kirche das 
verlangt. Ergänzend sei noch auf die zweite, indessen erschienene Schrift von H. Zwingen 
hingewiesen: Die „Widersprüche" der Enzyklika Humanae Vitae. Akt und Kontrazeption, 
Sinn und Zweck der Ehe. ,,Rote-Robor-Reihe", Hückeswagen 1970. 

PAUL M. ZULEHNER 

Situationsanalyse von VÖEST-Pendlern 
In Linz arbeiten fast 40 Prozent mehr Personen als dort Berufstätige wohnen. Linz 
hat die höchste Einpendlerguote aller Städte Österreichs; es folgen Innsbruck (24 Pro­
zent), Salzburg (22 Prozent), Graz (18 Prozent) und zuletzt Wien (7 Prozent)1• 1961 
waren es 30.295 Einpendler2, das sind seit 1951 um 5 Prozent mehr. 
Im Rahmen der großangelegten Untersuchung von J. Schasching über das religiöse 
Verhalten von Industriearbeitem3 konnten einige empirisch fundierte Erkenntnisse 
über die spezifische Situation der Pendler gesammelt werden. Zum Zeitpunkt der 
Untersuchung (1961/62) beschäftigten die VOEST nahezu 9000 Pendler', das sind 
29,7 Prozent aller Linz-Pendler. Zu 80,6 Prozent sind es Männer. 

Untersuchte Gruppe 

Von den 850 Arbeitern, die in den Jahren 1960-62 interviewt wurden, sind 582 
(71 Prozent) in den VOEST beschäftigt. Von diesen 582 sind 248 Pendler: 152 ( 61 Pro­
zent) sind Tagespendler, 59 (24 Prozent) kommen nur einmal in der Woche von der 
Arbeit nach Hause, 27 (11 Prozent) noch seltener. Die Tagespendler kommen haupt­
sächlich aus der Linzer Stadtregion, von wo 46,9 Prozent aller Linz-Pendler kom­
men5. Drei Gemeinden mit einem hohen Pendleranteil wurden zur Untersuchung aus­
gewählt: Gallneukirdten (427 Pendler), Neuhofen a. d. Krems (383) und Pregarten 
(269), das schon etwas außerhalb der Stadtregion liegt. Die Wochenpendler konnten 
hauptsächlich in den sog. VOEST-Lagem und VÖEST-Hotels befragt werden. Eine 
dritte Pendlergruppe sind innerstädtische Pendler aus Linzer Randgemeinden (Sankt 
Martin, Hart-Doppl). 

1 N. Freytag, Die Mobilität in der städtischen Gesellschaft, in: Kirche in der Stadt, 1. Bd., 
Wien 1967, 175. 

1 Die Pendelwanderung nach Linz, in: Statistisches Jahrbuch der Stadt Linz 1963, 45. 
s P. M. Zulehner, Religion ohne Kirche? Das religiöse Verhalten von Industriearbeitern, 

Wien 1969, Herder. 
' Statistisches Jahrbuch 43. 15 A. a. 0. 29. 
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